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Gemeinde Gotthun

Beschlussvorlage
Einreichendes Amt:
Hauptamt

Vorlage-Nr:

Datum:
Verfasser:

06-2019-001

02.01.2019
Lübke, Heidemarie

Festsetzung eines Termins einer möglichen Stichwahl
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö Gemeindevertretung Gotthun

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gotthun beschließt, den Termin einer möglichen 
Stichwahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin / des ehrenamtlichen Bürgermeisters auf den 
16. Juni 2019 festzusetzen.

Sachverhalt: 

Mit Beschluss der Landesregierung Mecklenburg - Vorpommern vom 27.11.2018 ist der 26. 
Mai 2019 als Wahltag für die nächsten landesweiten Kommunalwahlen (Wahl der 
Gemeindevertretungen, der ehrenamtlichen Bürgermeister und der Kreistage) festgelegt 
worden.
Gem. § 3 Abs. 4 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes Mecklenburg-Vorpommern ist mit 
der Festlegung des Wahltages für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeister gleichzeitig 
über den Termin für eine mögliche Stichwahl zu entscheiden. 
Diese Stichwahl findet regelmäßig zwei Wochen nach der Hauptwahl statt. Der zweite 
Sonntag nach der Wahl ist in diesem Jahr der Pfingstsonntag (09. Juni.2019). Da ein 
Feiertag für die Durchführung einer Wahl ungünstig ist, kann durch Beschluss der 
Gemeindevertretung  dieser Termin,  der spätestens bis zum Ende der Frist zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen (12. März 2019) gefasst werden muss, um bis zu zwei Wochen 
verschoben werden.
Um im Amtsbereich Röbel-Müritz einen einheitlichen Termin für eventuell notwendige 
Stichwahlen der ehrenamtlichen Bürgermeister/innen festzulegen, sollen diese am 16. Juni 
2019 stattfinden.

Finanzielle Auswirkungen X Nein Ja

Im Haushalt vorgesehen? Nein X Ja, Produktkonto ………………….
                          ……………….

Ertrag/Einzahlung in €           ……………………      Überplanmäßige Ausgabe

Aufwand/Auszahlung in €      ……………………
Außerplanmäßige Ausgabe

Anlage/n:
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Bearbeiter/in Amtsleiter/in Leiter/in Amt für Finanzen Ltd. Verwaltungsbeamter/ 
Bürgermeister

Lübke, Heidemarie

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
war(en)_____/kein Gremiumsmitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig Mit 

Stimmenmehrheit
Ja Nein Enthaltung Lt. Beschluss-

vorschlag
Abweichender 
Beschluss

Abweichender Beschluss:

Datum Siegel Unterschrift
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